
KICK-OFF BETREFFEND «VO PUUR ZU PUUR» 2015

Das letzte Treffen vor dem grossen Tag
In rund fünf Wochen ist es so 
weit: Die Bevölkerung ist «under-
wägs vo Puur zu Puur» im Bezirk 
Winterthur. Am Kick-O�  erhiel-
ten die teilnehmenden Betriebe 
weitere Informationen betref-
fend den Vorbereitungen und sie 
nutzten die Gelegenheit, um sich 
untereinander auszutauschen.

Am Sonntag, 20. September 2015, la-
den neun interessante landwirt-
schaftliche Betriebe zu einem Besuch 
auf ihrem Hof ein. Bis dahin gibt es 

noch einiges zu tun – die Organisa-
tion eines Events dieser Grösse darf 
nicht unterschätzt werden. Das OK 
und die teilnehmenden Betriebe sind 
zuversichtlich und freuen sich schon 
heute auf einen erlebnisreichen Tag.

Auf dem Hof von René Meili und 
Doris Hebeisen, Rickenbach, fand 
letzte Woche der Kick-Off statt. René 
Meili führte durch seinen Betrieb 
und stellte den Gästen die Rasse Lu-
ing vor. Anschliessend informierte 
Doris Hebeisen über die Aronia-Beere. 

An diesem Abend wurde den Be-

trieben zahlreiches Werbematerial 
abgegeben. Ab sofort machen die Teil-
nehmenden mit Blachen und Plaka-
ten auf die Veranstaltung aufmerk-
sam. Die Vorbereitungen laufen – es 
wurden Unklarheiten besprochen 
und Fragen beantwortet.

Nach dem Informations-Teil wur-
den die Teilnehmenden von René 
Meili und Doris Hebeisen bestens 
verpfl egt. Im gemütlichen Rahmen 
tauschten sich die Betriebe unterein-
ander aus. Einer tollen Veranstaltung 
steht nichts mehr im Wege.

Reservieren Sie sich den Termin
Am Sonntag, 20. September 2015, öff-
nen neun vielseitige Betriebe im Be-
zirk Winterthur ihre Türen und Tore 
für die Bevölkerung. Die Gäste genie-
ssen frische Spezialitäten direkt vom 
Hof und erleben ein abwechslungsrei-

ches Aktivitäten-Programm. Weitere 
Informationen fi nden Sie unter: 
www.vopuurzupuur.ch �
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28. Zürcher Freiberger-
Tag Agasul-Illnau

15./16. August 2015
Samstag: Patrouillenritt, Country 
 Cross und Holzrücken
Sonntag: Geschicklichkeits-Reiten 
 und -Fahren, Fassrennen 
 geritten (Cup) und gefahren,  
 Brückenwagenrennen, 
 Bauernrennen und Springen

Festwirtschaft, Marktstände,  
 Tombola
Samstag, 20.00 Uhr und 
Sonntag, 13.00 Uhr Showeinlage. 
Barockritt mit Opernsänger.

www.freibergertag-agasul.ch

VERSICHERUNGSTIPP

Versicherungen 
wechseln
Wer schon lange eine Versicherung wech-
seln wollte oder nur schon einmal wissen 
will, ob er eine günstige Variante hat, kann 
vielleicht per Ende Jahr die Versicherung 
wechseln.  
Die Kündigungsfrist beträgt meistens  drei 
Monate. Versicherungen, die die persönli-
che Gesundheit betreffen, wie Todesfall,  
Invalidität, Taggeld etc., dürfen erst ge-
kündet werden, wenn einem die neue Ver-
sicherung vorbehaltslos aufgenommen 
hat. Ebenfalls bei den Sachversicherungen 
und einer hohen Schadenbelastung kann 
nicht einfach gekündet werden, denn eine 
Versicherungsgesellschaft muss niemand 
aufnehmen, wenn sie nicht will. Damit 
man genügend Zeit hat, beginnt man am 
besten bereits jetzt mit den Abklärungen. 
Wir beraten Sie gerne!

ZBV Versicherungen: Lukas Wyss, Pirmin 
Schwizer,Urs Wernli, Tel. 044 217 77 50 �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns schützen Sie Ihre 

Angestellten: global 

versichert!
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Wie wir Ihre
Buchhaltung
bestellen!
KU N D E N B U C H F Ü H R U N G

+ Führen der Finanzbuchhaltung, inkl.
MWST-Abrechnung

+ Abschlussberatung der Buchhaltung

+ Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

+ Betriebswirtschaftliche Buchhaltung

Wir bestellen die Buchführung und 
bringen Ihre Zahlen auf die Reihe.

AGRO-Treuhand Region Zürich AG, Lagerstrasse 14, 
8600 Dübendorf, 052 355 01 10, www.atzuerich.ch
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Der «vo puur zu puur»-OK-Präsident Samuel Herrmann begrüsst alle Teilnehmenden 
herzlich am Kick-Off.

René Meili informiert über die Luing-
Zucht auf seinem Betrieb.

Ein herzliches 
Dankeschön 
Nur dank der Unterstützung durch Sponso -
ren und Partner kann der Anlass überhaupt 
durchgeführt werden. Der ZBV bedankt sich 
bei allen, die das Vorhaben unterstützen, 
ganz herzlich. �
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B E R ATE R ECK E

Von Schuldtürmen und Betreibungen 
Playmobil® verkauft neben dem grossen 
Bauernhof auch den «Schuldturm» zum Spie-
len, wobei nicht klar ist, ob dies als Beitrag 
des Spielwarenherstellers zu verstehen ist, 
unsere Jüngsten für die stetig zunehmende 
Jugendverschuldung zu sensibilisieren. Fakt 
ist hingegen, dass es mit der Zahlungsmoral 
der Schweizer heute leider nicht mehr allzu 
weit her ist und diese Zahlgewohnheiten im-
mer mehr insbesondere Kleinunternehmer in 
Liquiditätsengpässe bringt. Nachdem die 
Schweiz 1992 dem sog. UNO-Pakt II beigetre-
ten ist, kommt nach dessen Art. 11 die Wie-
dereinführung der Schuldknechtschaft oder 
des Schuldenturms auch nicht mehr in Frage. 
Dem Gläubiger einer Geldforderung bleibt also 
– neben den illegalen und sonst fragwürdigen 

Methoden – noch der Weg über das Schuldbe-
treibungsrecht.

Betreibung / Zahlungsbefehl
Ausgangspunkt ist die Betreibung. Grundsätz-
lich kann in der Schweiz jede natürliche oder 
juristische Person ohne Grund betrieben wer-
den, was sich in einem – oft kreditschädigen-
den – Eintrag im persönlichen Betreibungsre-
gister niederschlägt. Das Betreibungsverfah-
ren (ob zu Recht eingeleitet oder nicht) kann 
vom Schuldner allerdings innert 10 Tagen 
durch Rechtsvorschlag unterbrochen werden. 
Dem Gläubiger bleibt dann nur noch, den 
Rechtsvorschlag durch den Richter beseitigen 
zu lassen, womit allerdings die eigentliche 
Krux beginnt. 

Provisorische Rechtsöffnung/ordentliche 
Klage
Die kostengünstigste und schnellste Variante, 
den Rechtsvorschlag zu beseitigen, stellt das 
sog. Rechtsöffnungsverfahren dar. Hier prüft 
der Richter allerdings nicht, ob die Forderung 
besteht, sondern lediglich, ob ein sog. Rechts-
öffnungstitel vorhanden ist. Notwendig ist 
somit ein Dokument, in welchem der Schuld-
ner die Schuld unterschriftlich anerkennt. Ne-
ben der klassischen Schuldanerkennung 
kommt u.U. auch ein Vertragsdokument (z.B. 
Kaufvertrag) in Frage. Insbesondere bei den 
Verträgen ist die Rechtsprechung darüber, 
was ein Rechtsöffnungstitel ist und ob dieser 
vom Schuldner entkräftet werden kann, äus-
serst facettenreich, weshalb es ratsam ist, 

nicht vorschnell und ohne Beratung in den 
Rechtsöffnungsprozess zu steigen. 

Alternativ steht es dem Gläubiger offen, 
den ordentlichen Rechtsweg über den Zi-
vilrichter zu beschreiten, der üblicher-
weise mit einem Schlichtungsversuch 
beim Friedensrichter seinen Anlauf nimmt. 
Hier muss es dem Gläubiger hingegen be-
wusst sein, dass sich solche Prozesse 
meist über Monate hinziehen und er als 
Kläger für sämtliche Gerichtskosten vor-
schusspfl ichtig ist. 

Fazit
Selbst wenn der Rechtsvorschlag erfolgreich 
beseitigt und die Betreibung fortgesetzt wur-

de, muss der Schuldner am Ende noch genug 
solvent sein, die Forderung begleichen zu kön-
nen. Ansonsten resultiert aus einem gewon-
nenen Prozess einzig ein oftmals wertloser 
Verlustschein und der Gläubiger bleibt auf 
seinen Kosten sitzen: «gutes Geld schlechtem 
hinterher geworfen», so der Volksmund! Ins-
besondere bei grösseren Projekten lohnt es 
sich demnach, vorab (oder spätestens vor Ein-
leitung eines Prozesses) die Bonität des Ver-
tragspartners abklären zu lassen. Oftmals ge-
nügt ein Blick in das jeweilige Betreibungsre-
gister des Partners, um das Risiko abzuschät-
zen.

Patrick Scheubel, 
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �




